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RECHTE VO DEZEMB 1948 (UN)

Präambel

1D die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Famiılie
kommenden Würde un ıhrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die
Grundlage VOonn Freiheıit, Gerechtigkeit un Frieden in der Weltr bıldet,
da Geringschätzung un: Mifßachtung der Menschenrechte barbarıschen
Handlungen geführt haben, die das Gewissen der Menschheit emporten, un:

da der Autfbau einer VWelt, in der jeder ede- un Glaubensfreiheit sSOW1e
Freiheit VO  > Furcht und Not genleßßt, als höchstes menschliches Ziel verkündet
worden ISt,
da die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechts geschützt werden
mussen, wWwWenNnn nıcht die Menschen ZU Aufruhr SCcCSCH ITyranneı un: Unter-
drückung als etfztem Mıttel greifen sollen,
da nötıg 1lst, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen
Natıionen tördern,
da die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung erneut iıhren Glauben

die grundlegenden Menschenrechte, die Würde und den Wert der mensch-
lichen Persönlichkeit sSOW1e die Rechtsgleichheit VO  —$ Mannn und au bestätigt
und beschlossen haben, soz1alen Fortschritt un: bessere Lebensbedingungen
bei größerer Freiheit fördern,
da die Mitgliedsstaaten sıch verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mIiIt den
Vereinten Natıonen die Förderung der allgemeinen Achtung un: Wahrung
der Menschenrechte un: Grundfreiheiten erstreben,
da ıne gemeinsame Auffassung ber jene Rechte und Freiheiten Von höchster
Bedeutung für die volle Durchführung dieser Verpflichtung ISt,

verkündet
die Generalversammlung

die vorliegende allgemeine Erklärung der Menschenrechte als gemeinsame
Richtschnur tür alle Völker und Natıionen, damıt jeder einzelne und alle
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Urgane der Gesellschaft MIt dieser Erklärung ständig VOTLT Augen sıch bemü-
hen durch Belehrung und Erziehung die Achtung VOrTr diesen Rechten und
Freiheiten entwickeln und durch tortschrıittliche 199081940 un: zwıschenstaat-
ıche Ma{fßnahmen ıhre allzemeine un: wıiırksame Anerkennung und Wahrung

siıchern und War den Völkern der Mitgliedsstaaten selbst WIC
den Völkern der ihrer Herrschaft gehörıgen Gebiete

Artıkel
1Tle Menschen werden frei und gleich Würde und Rechten geboren Sıe

S1N: IMI Vernunftt un: Gewissen begabt un sollen sıch 7zueinander Geilst
der Brüderlichkeit verhalten

Artıkel
Ne Menschen ohne Unterschied insbesondere ohne Rücksicht aut Rasse,
Farbe, Geschlecht Sprache, Relıg10n, polıtische oder Überzeugung,
natiıonale oder sozaale Herkunft Vermögen Geburt oder andere Um:-
stände, können alle dieser Erklärung niedergelegten Rechte und Yrel-
eiıten für sıch AÄnspruch nehmen
Außerdem dart eın Unterschied auf Grund der politischen, {IS- oder
völkerrechtlichen Stellung des Landes oder Gebietes gemacht werden,
dem jeman: gyehört mMag ein unabhängiges Treuhand- oder CIM

unselbständiges Gebiet SC11H oder irgendeiner anderen Beschränkung
der Staatshoheit stehen

Artikel
Jeder hat das echt auf Leben Freiheit und Sıcherheit der Person

Artikel
Nıemand darf Sklaverei oder Abhängigkeit gehalten werden: Sklavereı

und Sklavenhandel jeglicher orm sınd verboten

Artıkel
Niemand darf der Folter oder Zrausamcr, unmenschlicher oder demütigen-

der Behandlung oder Bestrafung aAaUSZESETZT werden

Artıkel
Jeder hat Anspruch darauf, überall als Rechtspersönlichkeit anerkannt
werden.

Artıkel
1e Menschen sind VOT dem Gesetz yleich und haben hne Unterschied

Recht auf gleichen Schutz des Gesetzes 1le haben Anspruch auf yleich-
mäßigen Schutz jede Diskriminierung, diıe diese Erklärung verletzt,
un jede Anreizung solchen Diskriminierung

Artikel
Jeder hat das echt VO  3 den zuständigen innerstaatlichen Gerichten wirk-
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S4a|Ille Abhilfe Verletzungen der iıhm durch Verfassune oder (Gesetz
gewährten Grundrechte verlangen

Artikel
Niemand darf willkürlich festgenommen, verhaftet oder AaUSSCWICSCHL

werden.
Artıkel 70

Be1 Feststellungen SC11HCL echte un:! Pflichten iıhn B m

hobenen strafrechtlichen Beschuldigung hat jeder voller Gleichheit AÄAn-
spruch auf ANSCHMICSSCHCS und öfftentliches Gehör Vor unabhängıgen un:
parteiıischen Gerichten

Artıkel
Jeder stratfbaren Handlung Beschuldigte hat Anspruch darauf,
lange als unschuldig angesehen werden, als Schuld ı öffent-
lıchen Verfahren, 1 dem ıhm alle für Verteidigung not1gen Sıcher-
heiten gewährleistet N, iıcht gemäß den Gesetzen nachgewilesen 1STt
Niemand dart Verbrechens auf Grund ET Handlung oder
Unterlassung verurteilt werden die Zeitpunkt ihrer Begehung nach
NNCI - oder 7zwischenstaatlichem S nıcht stratbar Wr soll e1ine
schwerere Bestrafung eintreien als die, die be1 Begehung der stratbaren
Handlung angedroht WAarTr

Artikel
Niıemand darf willkürlicher Einmischung SC11I1 Privatleben Famiuılıie,

sC1iMN Heım oder SC1NCIN Briefwechsel oder Angriffen auf Ehre und
SC1LIHCIN Ruft auSgeSELZt werden Jeder hat Anspruch auf den Schutz des Ge-
SELZES solche Einmischung oder Angriffe

Artıikel
Jeder hat das echt auf Freizügigkeit un: Aufenthalt innerhalb der Gren-

aller Staaten
Jeder hat das echt jedes beliebige Land einschließlich sCe1NESs CEISCHCNHN
verlassen SC11 Land zurückzukehren

Artikel
Jeder hat das echt anderen Ländern Zuflucht (Asyl) vor Verfolgung

suchen un: finden.
ıne Berufung autf dieses Recht 1STt jedoch ausgeschlossen, sofern die er-
folgung wirklich auf NC Verbrechen des M} echts der einem
Verhalten beruht, den 7 wecken un: Grundsätzen der Vereıinten
Natıonen widerspricht

Artıkel 75

Jeder hat Anspruch auf C1116 Staatsangehörigkeit.
Niemandem dart sSEC111C Staatsangehörigkeit willkürlich ENTIZOZECN, noch darf
jemand das echt aberkannt werden, Staatsangehörigkeit wechseln.
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Artıkel
Volljährige Mäaänner und Frauen haben ohne Rücksicht AUTI Rasse, Staats-
angehörigkeit Oder Religion das Recht, C11C Ehe einzugehen und WG

Famılıe gründen O1e haben yleiche Rechte bezug autf die Eingehung,
das Bestehen und die Auftflösung der Fhe
1ne Ehe soll Ur be1 freier un! wirksamer Einwilligung der künftigen
Ehegatten geschlossen werden.
Die Famiıilie 1ST die natürliche und srundlegende Einheıit der Gesellschaft.
Sie hat Anspruch auf den Schutz der Gesellschaft un des Staates.

Artıikel
Jeder hat das echt allein und Gemeinschaft MI1ITt anderen Eıgentum
innezuhaben
Niemand soll wıillkürlich SC111C5 Eıgentums beraubt werden

Artıikel
Jeder hat das echt auf Gedanken- Gewissens- und Religionsfreiheit;

dieses echt enthält die Freiheit die Religion oder den Glauben Za wechseln,
un die Freiheit, die Religion oder den Glauben allein oder Gemeinschaft
MIt anderen OWI1C öftentlich der privat durch Lehre Ausübung, Gottesdienst
un: Erfüllung religiöser Vorschriften bekennen

Artıkel
Jeder hat das echt autf Meınungs- und Äußerungsfreiheıit, insbesondere

das echt 5  n Überzeugungen nıcht beunruhigt werden un:
Nachrichten und Gedanken durch jedes Ausdrucksmittel un: unabhängig VO  S

rTeNzen einzuholen, empfangen un: verbreiten

Artıkel
lle Menschen haben das Recht, siıch friedlichen Zwecken versammeln
und Vereinigungen zusammenzuschließen.
Nıemand darf CZWUNSCH werden, Vereiniugung anzugehören

Artikel 21

Jeder hat das Recht, der Regierung SC1MECS Landes unmittelbar oder
durch freigewählte Vertreter teilzunehmen.
Jeder hat SC1LNCIH Land das echt auf gyleichen Zugang öffentlichen
Ämtern
Der Volkswille coll die Grundlage der Regierungsgewalt bilden soll
unvertfälscht un: regelmäfßigen Abständen durch allgemeine und gyleiche
Wahl und gyeheime oder 1G der geheimen gleichwertige freie Abstimmungz
ausgedrückt werden

Artıkel
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft echt auf sozaale Sıcherheit und An-

spruch darauf durch innerstaatliche Ma{fßßnahmen oder ıinternatıiıonale Zl
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sammenarbeit und gemäfß dem Autbau un: den Mitteln jeden Staates 1n den
Genufß der wirtschaftlichen, soz1alen un kulturellen Rechte kommen,
die für seine VWürde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit UNUI-

gänglıch sind.
Artıkel 23

Jeder hat das echt auf Arbeit, freije Wahl seiner Beschäftigung, angeMCS-
SCI1LC un befriedigende Arbeitsbedingungen un! Schutz CO Arbeıits-
Josigkeıit.
Jeder ohne Unterschied hat das B auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
Jeder, der arbeitet, hat Anspruch auf AaNSCMESSCHC und befriedigende DBe-
zahlung, die ıhm un: seiner Familie ıne menschenwürdige Ex1istenz sichert
un: die, sotern erforderlich, durch andere soz1ale Schutzmaßnahmen CT -

Yanzt werden soll
Jeder hat das Recht, zZzu Schutz "seiner Interessen Fachvereinigungen
bilden oder solchen beizutreten.

Artikel
Jeder hat das S auf uhe un: Freizeılt, insbesondere aut aNZSCMCSSCILC

Begrenzung der Arbeitsstunden un regelmäßigen bezahlten Urlaub.
Artıikel 25

Jeder hat Anspruch aut eine Lebenshaltung, die seine und seiner Famılie
Gesundheit un: Wohlfahrt sichern imstande 1St, insbesondere auf Nah-
rung, Kleidung, Wohnung, arztliche Fürsorge un: erforderliche soziale
Leistungen. Er hat außerdem das Recht auf Siıcherheit bei Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Wiıtwenschaft, Alter oder 1ın anderen
Fällen, in denen die Miıttel seinem Unterhalt durch Umstände VeEer-

lıert, die unabhängıg VO  - seinem W ıllen siınd
Multter und ınd haben Anspruch auf besondere Fürsorge un Hılfe 1lle
Kinder, mOögen s1e 1N- oder außerhalb der Ehe geboren se1n, sollen den
gleichen soz1alen Schutz genießen.

Artikel 26

Jeder hat das echt auf Ausbildung. Wenigstens 1n den FElementar- und
Grundstuten soll die Ausbildung kostenlos se1n. Dıe Elementarausbildung
soll obligatorisch se1in. Dıie technische un fachliche Ausbildung ol] all-
gemeın zugänglich se1n, un die 4Ööheren Studien sollen jedem vemäaß
seinen Fähigkeiten oftenstehen.
Dıie Ausbildung oll darauf gerichtet se1n, die menschliche Persönlichkeit
voll entwickeln und dıie Achtung tür Menschenrechte und Grundtfrei-
heıiten stärken. Sıe soll Verständnis, Duldsamkeit un Freundschaft
7zwıschen allen Natıonen und allen rassıschen oder relig1ösen Gruppen
entwickeln und die Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Erhaltung
des Friedens Öördern.
In erster Linie haben die Eltern das Recht, die Art der Erziehung be-
stımmen, die ihre Kınder genießen sollen.
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Artikel
Jeder hat das Recht, dem kulturellen Leben der Gemeinschaftt frei teil-
zunehmen, siıch den Künsten erfreuen un dem wissenschaftlichen
Fortschritt un: seinen Ergebnissen Anteıl haben
Jeder hat Anspruch auf Schutz der ideellen und Vermögensinteressen, die
siıch Aaus seiner wissenschaftlichen, literarıschen oder künstlerischen Urheber-
schatt ergeben.

Artikel
Jeder hat Anspruch auf eine soz1iale und internationale Ordnung, in der

die 1n der vorliegenden Erklärung niedergelegten Rechte und Freiheiten voll
verwirklıicht werden können.

Artıikel
Jeder hat Pflichten die Gemeinschaft, in der allein ıhm die treie un
volle Entwicklung seiner Persönlichkeit möglıch 1St.
Be1 der Ausübung seiner echte un dem Genufß seiner Freiheiten ol
jeder 11ULr den Beschränkungen unterliegen, die die Gesetze dem
schliefßlichen Zwecke angeordnet haben, die Anerkennung un: Achtung
der echte und Freiheiten anderer siıchern und dıe aNSCMCSSCHECH Er-
fordernisse der Moral, öftentlichen Ordnung und allgemeinen Wohltahrt
einer demokratischen Gesellschaft erfüllen.
Dıiese Rechte und Freiheiten dürten keinestfalls 1m Widerspruch mi1t den
Zwecken und Grundsätzen der Vereıinten Natıonen ausgeübt werden.

Artikel
Keıine Bestiımmung dieser Erklärung dart ausgelegt werden, als ob s$1e

einem Staat,. einer Gruppe oder einer Person das Recht 21Dt, 1ne Tätigkeit
betreiben oder ine Handlung begehen, die die Aufhebung der hier

niedergelegten echte und Freiheiten ezweckt.
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